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EDITORIAL

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2025 bringt viele Änderungen und Neuerungen 
in der Wirtschaft mit sich. In dieser Ausgabe berichten 
wir unter anderem über die angepassten Grenzen der 
Kleinunternehmerregelung, die ab dem 1. Januar 2025 
in Kraft traten. Zur Freude vieler Kleinunternehmer 
wurde die Umsatzgrenze angehoben.
Ein weiteres zentrales Thema ist die Einführung sowie 
die Nachrüstung der neuesten Tachografengeneration 
und die damit verbundenen neuen EU-Kontrollgeräte 
und Lenkprotokolle. Darüber hinaus werfen wir einen 
Blick auf die festlichen Highlights zum Jahreswechsel 
– von den Silvestermärkten über den Weihnachtsmarkt 
am Rathausplatz bis hin zum Adventmarkt am Maria-
Theresien-Platz und vieles mehr.

Ich wünsche Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kolle-
gen, ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2025!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Obmann KommR Markus Hanzl
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Die Silvestermärkte in Wien 
Aufgeteilt in allen Bezirken und bringen Neujahrsstimmung.

Plüschtiere, Glücksbringer & Co. 

Nach der zauberhaften Weih-
nachtszeit hält Wien eine weitere 

wunderschöne Tradition bereit: die 
Silvesterstände. Überall in der Stadt, 
von den funkelnden Einkaufsstraßen 
bis zu den stilleren, charmanten Ecken 
am Stadtrand, erstrahlen die kleinen 
Stände und laden alle ein, den Zauber 
des Neuanfangs zu spüren.

An den Ständen gibt es so viele liebe-
voll gestaltete Kleinigkeiten, die Her-
zen höherschlagen lassen. Glücksbrin-
ger in Form von süßen Kleeblättern, 
kleinen Schweinchen oder Schorn-
steinfegern erinnern daran, wie schön 
es ist, sich und anderen Gutes zu wün-
schen. Kuschelige Plüschtiere und 
zarte Dekorationen lassen Kindheits-
erinnerungen wach werden. Beson-
ders bezaubernd sind die traditionel-
len Zinn-Gieß-Sets, mit denen man 
sein persönliches Glück für das neue 
Jahr erschaffen kann – ein Ritual, das 
Groß und Klein verbindet.

Die Silvesterstände haben ihre festen 
Plätze – wie vertraute Freunde warten 
sie jedes Jahr an denselben Orten auf 

Obmann des Markthandels KommR Markus Hanzl an seinem Stand in Favoriten 
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ihre Besucher. Die Stadt Wien sorgt 
dafür, dass dieser Brauch lebendig 
bleibt. Es ist ein wohliges Gefühl zu 
wissen, wo man sie finden kann, ob 
man durch die lebhaften Straßen des 
Zentrums schlendert oder in den ruhi-
geren Vierteln spaziert.

Doch Wien macht Silvester zu 
mehr als nur einem Fest. Die Stadt  

verwandelt sich in ein Meer aus Freu-
de, Lichtern und Klängen. Der be-
rühmte Silvesterpfad schlängelt sich 
durch die Stadt und zieht Menschen 
mit Musik, Tanz und guter Laune an. 
Überall wird gelacht, gefeiert und an-
gestoßen – ein herzlicher und fröhli-
cher Abschied vom alten Jahr.

Silvestermärkte bei der Pestsäule und auf der Kärtnerstraße im 1. Bezirk.
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Im 22. Bezirk belebten mehrere klei-
ne Stände die U-Bahn-Stationen. Be-
sonders am Kagraner Platz zieht das 
bunte Treiben mit gleich zwei Ständen 
die Aufmerksamkeit der Passanten auf 
sich.

Auch entlang der Mariahilferstraße 
sorgten die vielen Silvesterstände für 
ein lebhaftes, fast schon festliches Am-
biente.

Im Westen der Stadt, in Ottakring, 
zieht ein großer Silvesterstand unter-
halb der U-Bahn-Unterführung die 
Blicke der Vorbeigehenden auf sich. 
Mit funkelnden Dekorationen und 
einem breiten Angebot wird die Atmo-
sphäre dort zum Highlight.

Im Süden, in Favoriten, verleihen drei Silvesterstände der U-Bahn-Station Reu-
mannplatz einen festlichen Glanz. Die Stände fügen sich perfekt in die belebte 
Umgebung ein und locken zahlreiche Besucher an.
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Pfandverordnung für  
Einweggetränkeverpackungen

Die Pfandverordnung für Einweg-
getränkeverpackungen des BMK 

(kundgemacht im Bundesgesetzblatt 
BGBl II 283/2023) trat am 26.9.2023 
in Kraft. Diese enthält nähere Bestim-
mungen über das Pfandsystem für Ein-
weggetränkeverpackungen nach § 14c 
AWG, insbesondere über die Produkt-
gruppe, die Art des Materials, die Or-
ganisation, die Material- und Finanz-
flüsse, die koordinierende Stelle und 
deren Aufgaben, die Pfandhöhe, die 
Kennzeichnung, die Registrierung der 
Beteiligten und der Produkte, die zu 
übermittelnden Daten und Intervalle, 
die Verwendung der nicht ausbezahl-
ten Pfandbeträge (Pfandschlupf ) und 
die Rücknahmepflicht der Letztver-
treiber.

Die Pfandverordnung ist ab 1.1.2025 
anzuwenden und betrifft in Österreich 
in Verkehr gesetzte Einweggeträn-
keverpackungen aus Kunststoff und 
aus Metall mit einem Füllvolumen 
zwischen 0,1 bis 3 Liter. Diese Ver-
packungen sind ab diesem Zeitpunkt 
mit einem Barcode und einem natio-
nalen Pfandsymbol zu kennzeichnen. 
Die Pfandhöhe beträgt einheitlich 
EUR 0,25. Vor dem 1.4.2025 abgefüllte  
Getränke unterliegen bis zum 
31.12.2025 nicht der Pfandpflicht. 

Ausgenommen vom Begriff „Einweg-
getränkeverpackungen aus Kunst-
stoff“ sind gemäß § 3 Z 2 lit a bis c:

Verpackungen von Milch- und Milch-
produkten sind aus hygienischen 
Gründen allgemein von der Pfand-
pflicht ausgenommen.

Wer gewerbsmäßig Getränke in  
betroffenen Einweggetränkever-
packungen in Verkehr setzt, hat ab 
1.1.2025 vom jeweiligen Abnehmer im 
Namen und auf Rechnung der zentra-
len Stelle (EWP Recycling Pfand Öster-
reich gGmbH) ein Pfand einzuheben. 
Erstinverkehrsetzer sind verpflichtet, 
sich und die von ihnen in Verkehr 
gesetzten, dieser Verordnung unter-
liegenden Gebindearten bei der zent-
ralen Stelle zu registrieren, mit dieser 
einen Vertrag abzuschließen und die 
vorgesehenen Produzentenbeiträge 
bzw. Registrierungskosten zu bezah-
len. Die eingenommenen Pfandbeträ-
ge sind zumindest monatlich an die 
zentrale Stelle zu übermitteln.

Letztvertreiber von bepfandeten Ein-
weggetränkeverpackungen (hierzu 
zählen auch Gast- und Beherber-
gungsbetriebe, Restaurants, Cafés, Ca-
teringbetriebe sowie Würstelstände) 
sind verpflichtet, restentleerte Ein-
wegverpackungen von Letztverbrau-
chern gegen Auszahlung des Pfand-
betrages zu den geschäftsüblichen 

Öffnungszeiten zurückzunehmen. 
Die Rücknahme kann mit Hilfe von 
Rücknahmeautomaten oder manu-
ell erfolgen. Jene Letztvertreiber, die 
keine Leergutrücknahmeautomaten 
besitzen, müssen nur jene bepfande-
te Einweggetränkeverpackungen zu-
rückzunehmen, die den angebotenen 
Einweggetränkeverpackungen nach 
Packstoff und Füllvolumen entspre-
chen. Diese Betreiber haben nur die 
Anzahl an Einweggetränkeverpackun-
gen zurückzunehmen, die Letztver-
braucher üblicherweise in dieser Ver-
kaufsstelle erwerben.

Betreiber von Gastgewerbebetrieben, 
aus denen in der Regel keine Einweg-
getränkeverpackungen mitgenommen 
werden, müssen für Einweggetränke-
verpackungen, die in der Regel vor Ort 
bleiben, kein Pfand vom Konsumenten 
einheben und ausbezahlen, es besteht 
auch keine Rücknahmeverpflichtung.

Ausgleichsbetrag:

Diejenigen Letztvertreiber, die kei-
ne Rücknahmemöglichkeit besitzen, 
haben der zentralen Stelle einen Aus-
gleichsbetrag zu bezahlen, der sich am 
Aufwand der zusätzlichen Rücknah-
me bei anderen Rücknahmestellen 
orientiert. Betroffen davon sind Letzt-
vertreiber, die bepfandete Einwegge-
tränkeverpackungen aus Automaten 
vertreiben oder über Post, Paket- oder 
sonstige Frachtverkehrsdienstleister 
liefern lassen. Beim Verkauf über Au-
tomaten besteht jedoch die Möglich-
keit, der zentralen Stelle nachzuwei-
sen, dass eine Rücknahmemöglichkeit 
in unmittelbarer Nähe zum Automa-
ten besteht, in dem Fall entfällt die 
Pflicht, den Ausgleichsbetrag zu  
bezahlen. Über diese Rückgabemög-
lichkeit in unmittelbarer Nähe sind 
Letztverbraucher am Automaten deut-
lich sichtbar zu informieren.

• Getränkeflaschen aus Glas oder 
Metall mit Verschlüssen oder  
Deckeln aus Kunststoff;
• Getränkeflaschen die für Bei-
kost und flüssige Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke 
gem Art 2 lit f und g Verordnung 
(EU) Nr. 609/2013 für Lebens-
mittel für Säuglinge und Kleinkin-
der, Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke und Tagesra-
tionen für gewichtskontrollierende 
Ernährung, sowie
• Getränkeverbundkarton

©Recycling Pfand Österreich/KK 
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Kleinunternehmer:in ja oder nein – neue und 
einfachere Spielregeln ab 2025  
Die Grenzen bis 31.12.2024 (EUR 35.000, netto), neu ab 1.1.2025, EUR 55.000 

brutto Autor: Mag. Erich Wolf 

Hilfe - Ich habe die Gren-
ze überschritten, was nun?! 

Was bringt eigentlich die Um-
satzsteuerbefreiung? Und was 
kostet sie?! Steuererklärungs-
pflichten sind zu beachten! 

Wer maximal 35.000 Euro umsetzt, 
ist gemäß Kleinunternehmer-Re-
gelung von der Umsatzsteuer be-
freit – sofern er oder sie nicht dar-
auf verzichtet?! Wird dieser Umsatz 
überschritten, besteht Handlungs-
bedarf! Aber ACHTUNG: Ab 2025 
wird die Kleinunternehmer-Grenze 
auf EUR 55.000,- erhöht (Aber neu: 
Brutto inklusive Umsatzsteuer). Die 
Marktnews gibt einen Überblick. 

Beachten Sie bitte, auch wenn Sie 
die Kleinunternehmerbefreiung an-
wenden, dann sind Sie nicht von der 
Steuererklärungspflicht befreit! Die 
Kleinunternehmerregelung wurde 
geschaffen, um selbständige Unter-
nehmer:innen, die nur wenig Umsatz 
machen (maximal 35.000 Euro/Jahr 
bis 31.12.2024), zu entlasten. Klein-
unternehmer:in sein, bedeutet aber 
auch, dass Sie KEINE Umsatzsteuer 
auf der Rechnung ausweisen dürfen. 
Und wenn Sie doch Umsatzsteuer aus-
weisen, dann schulden Sie die falsch 
ausgewiesene Umsatzsteuer. Kleinun-
ternehmer:in sein bedeutet zweitens, 
dass Sie KEINE Vorsteuer geltend ma-
chen dürfen, dh Sie bekommen KEI-
NE Gutschrift von Ihrem Finanzamt, 
wenn Sie für Ihr Unternehmen Waren 
oder Dienstleistungen einkaufen. Da 
auf die Kleinunternehmerbefreiung 
auch verzichtet werden kann, sollte 
ein Verzicht auf sie gut überlegt sein. 

Wenn Sie die Umsatzgrenze einmal 
geringfügig überschreiten – Tole-
ranzgrenze bis 31.12.2024
Wenn sich Ihr Umsatz besser entwi-
ckelt als erwartet und Sie die Umsatz-

grenze von EUR 35.000, - Euro gering-
fügig übersteigen, passiert erst einmal 
gar nichts. Innerhalb von fünf Jahren 
dürfen Sie die Umsatzgrenze inner-
halb einer Toleranzgrenze von 15 % 
einmal überschreiten, diese Grenze 
steht im Umsatzsteuergesetz. Der Ver-
waltungsgerichtshof hat diese Gren-
ze noch weiter erhöht, in dem er die 
Grenze als „Nettogrenze“ qualifiziert 
hat. Würde der Umsatzsteuersatz bei 
gedachter Umsatzsteuerpflicht 20 % 
betragen, beträgt die Kleinunterneh-
mergrenze – ohne Toleranzregel so-
mit EUR 42.000,-. Und diese Grenze 
kann nochmals um 15 % überschritten 
werden. Das bedeutet: Sie dürfen ein-
mal maximal 48.300 Euro umsetzen.  

Die Grenzen betragen da-
her bis 31.12.2024 im Detail: 

• Umsatzgrenze bei 20 % USt:                    
EUR 42.000

• Umsatzgrenze bei 10 % USt:                    
EUR 38.500

• einmalige Toleranzgrenze bei 20% 
USt: EUR 48.300

• einmalige Toleranzgrenze bei 10% 
USt: EUR 42.350 

Überschreiten Sie die obigen Gren-
zen, müssen Sie sofort handeln! 

Das bedeutet: Sie müssen Umsatz-
steuer auf Ihren gesamten Um-
satz nachzahlen – bis zum Jah-
resende. Und das wird teuer! 

Wollen Sie diesen enormen Ver-
lust aus der Nachzahlung der Um-
satzsteuern vermeiden, bleibt nur 
die Möglichkeit, alle Honorarnoten 
oder Ausgangsrechnungen ab Jah-
resbeginn neu auszustellen – mit 
ausgewiesener Umsatzsteuer. Das 
bedeutet für Sie viel Arbeit: Alle Rech-
nungen für das Jahr sind zu berichti-
gen und ihren Kunden zu übermitteln! 
 
• Wenn Sie nur Unternehmen als 

Kunden haben, ist das zwar müh-
sam – aber machbar: Der Unter-
nehmer kann die Umsatzsteuer ja 
als Vorsteuer geltend machen (so-
fern diese zum Vorsteuerabzug na-
türlich berechtigt sind), er hat da-
durch keinen finanziellen Nachteil.  

• Bei Privatkunden ist es in der 
Praxis so gut wie unmöglich, im 
Nachhinein Umsatzsteuer einzu-
fordern. Dies gilt auch für unter-
nehmerischen Kunden, die nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt 
sind (Banken, Kleinunternehmer, 
Ärzte, etc.).

Die guten News ab 2025 

Die Kleinunternehmergrenze steigt 
im neuen System ab 1.1.2025 und 
liegt dann bei EUR 55.000,-. Anstel-
le der „alten“ Toleranzregel von 15 % 
kommt eine neue 10 %-ige Toleranz-
regel. Wenn Sie als Unternehmer:in 
somit die Grenze um nicht mehr als 
10 % überschreiten, dann können Sie 
die Befreiung noch bis zum Ende des 
Jahres 2025 beanspruchen. Ein Über-
schreiten von mehr als 10 % führt aller-
dings dazu, dass die Befreiung sofort 
entfällt. Aber in diesem Falle müssen 
Sie nicht alle Umsätze nachträglich 
versteuern, sondern ab 2025 sind nur 
noch die Überschreitungsbeträge 
umsatzsteuerpflichtig. Dies bedeu-
tet eine massive administrative und 
steuerliche Entlastung für die umsatz-
steuerpflichtigen Unternehmer:innen.

Für international tätige Kleiunter-
nehmer:innen gibt es sogar eine 
weitere gute Nachricht. Im EU-Raum 
beträgt die Befreiung EUR 100.000,-/
pro Jahr und Kleinunternehmer:in. 
Dies bedeutet, dass Sie Kleinunter-
nehmer:in bleiben, wenn Sie in Ös-
terreich unter der nationalen und 
EU-weit unter der internationalen 
Grenze bleiben (EUR 55.000,- in Ös-
terreich und unionsweit unter EUR 

Marktnews 02/202510 Kleinunternehmerregelung ab 2025



Steuerberater Prof. Mag. Erich Wolf ist Wirtschaftsprüfer und Universitätslektor in 
Wien. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Lösung von steuerlichen Spezialfragen.  
Er ist vor allem als Berater der Berater tätig, Verfasser zahlreicher Fachpublikationen 
und Vortragender von fachspezifischen Praktikerseminaren in ganz Österreich.  
Infos und Lösungen, auch für komplizierte steuerliche Problemstellungen, gibt es auf 
www.steuerwolf.at.  

Mail-Kontakt: office@steuerwolf.at

Ihr Autor steht jetzt auch in der Sprechstunde für Sie zur Verfügung: 
Bitte kontaktieren Sie das Wiener Landesgremium des Markt-, Straßen- und  
Wanderhandels telefonisch unter: +43 (1) 514 50 - 3283
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55.000,-). Die schlechte Nachricht: Für 
unionsweite Kleinunternehmer:in-
nen kommen neue Meldepflichten 
(individuelle Mehrwertsteuer-Iden-
tifikationsnummer über Finanz-on-
line) und neue administrative Hür-
den zu.  Da diese allerdings noch 
nicht im Detail bekannt sind, wird 
Marktnews Sie laufend informieren. 

Kleinunternehmerbefreiung JA oder 
NEIN?! 

Auf die Kleinunternehmer:innen-Be-
freiung kann aber auch mit dem For-
mular U12 verzichtet werden?! Auf 
eine Befreiung verzichten, warum 
das?! Was ist jetzt günstiger?! Dies ist 
die große Quizfrage?! Die Antwort: Es 
kommt darauf an, aber auf was? Ha-
ben Sie Kunden mit Vorsteuerabzug?! 

– also „echte“ UnternehmerInnen im 
umsatzsteuerlichen Sinne?! Dann ist 
es aus rein finanziellen Gründen rat-
sam, auf die Umsatzsteuerbefreiung 
zu verzichten, Denn die zusätzlich zu 
bezahlende Umsatzsteuer schmerzt 
„echte UnternehmerInnen“ nicht, Sie 
bekommen die Vorsteuer für die ein-
gekauften Waren und Dienstleistun-
gen von ihrem Finanzamt ersetzt. Ha-
ben Sie private Kunden, dann kommt 
es darauf an, wieviel Geschäft Sie ver-
lieren, wenn Sie Ihren Kunden eine 
Preiserhöhung um die Umsatzsteuer 
erklären.  Aber abgesehen von diesem 
Zahlenrätsel ist noch ein wichtiger As-
pekt in der Praxis zu beachten: Mit der 
Kleinunternehmerbefreiung ersparen 
Sie sich enorm an Verwaltungskosten 
und schonen Ihre Nerven! Die Finanz 
achtet nämlich mit Argusaugen auf 

die fristgerechte und richtige Einzah-
lung der Umsatzsteuer. Die Unterneh-
merinnen und Unternehmer spielen 
nämlich Treuhänder:innen für die Fi-
nanz, Sie kassieren die Umsatzsteuer 
in eigener Rechnung und zahlen diese 
an Ihr Finanzamt. In der Praxis jedoch 
machen viele Steuerpflichtige den 
Fehler, die einkassierte Umsatzsteuer 
für eigene Zwecke zu konsumieren 
oder investieren – Geld hat ja schließ-
lich kein Mascherl.  Bei nicht richtig 
erklärten Umsatzsteuern drohen hohe 
Geldstrafen. Vor diesem Risiko möchte 
der Autor dieser Zeilen Sie schützen.

Sie haben weitere Fragen? Ihr Autor 
steht Ihnen mit Rat und Tat gerne zur 
Verfügung.

Das Gremium informiert 
Übergangsfrist bis 31.12.2025

Die Übergangsregelung für die 
Sparte Einzelhandel sowie die 

Sparte Markt-, Straßen- und Wander-
handel bzw. vergleichbare andere ge-
werblich tätige Unternehmer (siehe 
dazu Erlass des BMF zur Einzelauf-
zeichnungs-, Registrierkassen und Be-
legerteilungspflicht vom 04.08.2016, 
BMF-010102/0029-IV/2/2016), bleibt 
bis Ende 2025 aufrecht.

Demnach erfüllen Einzelhandelsun-
ternehmer, insbesondere auch Markt-, 
Straßen- und Wanderhändler und an-
dere gewerblich tätige Unternehmer, 
die Waren verschiedener Hersteller 
beschaffen, zu einem Sortiment zu-

sammenfügen und an Endverbraucher 
verkaufen, in einer Übergangsphase 
bis 31.12.2025 die Einzelaufzeich-
nungs-, Registrierkassen- und Beleg-
erteilungspflicht auch dann, wenn 
sie die Warenbezeichnung in der zu 
verwendenden Registrierkasse einge-
schränkt bis auf 15 Warenbezeichnun-
gen erfassen und entsprechend dieser 
Erfassung auf den Belegen ausweisen.

Die Übergangsregelung gilt nur inso-
weit sie am 31.12.2015 bzw. im Zeit-
punkt des Eintritts der Kassenpflicht 
in ihrem Betrieb nicht über ein Wa-
renwirtschaftssystem und/oder nicht 
über ein Kassensystem verfügen, wel-

ches das vom Handelsgeschäft um-
fasste Warensortiment wie unter der 
„handelsüblichen Bezeichnung“ in 
Abschnitt 4.4.4. des Erlasses zur Ein-
zelaufzeichnungs-, Registrierkassen- 
und Belegerteilungspflicht vom 12. 
November 2015, BMF-010102/0012-
IV/2/2015, verlangt, aufzeichnen 
und auf dem nach § 132a BAO auszu-
stellenden Belegen ausweisen kann.

Unbeschadet dessen kann der Kunde 
im Einzelfall eine Rechnung im Sinn 
des § 11 UStG 1994 verlangen.
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Weihnachtsmarkt am Rathausplatz 
Karussell, Weihnachtskrippe, riesige Stände 

Wie in den vergangenen Jahren 
ist der Weihnachtsmarkt am 

Rathausplatz erneut ein magischer 
Anziehungspunkt für Touristen und 
Weihnachtsliebhaber. Bereits am Ein-
gang wird man durch einen festlich 
beleuchteten Willkommensbogen 
empfangen, der die Besucher auf das 
bevorstehende Erlebnis einstimmt. 
Gleich darauf zieht das prachtvolle, lu-
xuriöse Karussell in der Mitte des Plat-
zes alle Blicke auf sich – ein strahlen-
der Mittelpunkt, der Groß und Klein 
begeistert.

Von den Seiten aus kann man den 

Markt durch die stimmungsvoll be-
leuchtete Parkanlage betreten. Der 
verführerische Duft von frisch ge-
brannten Mandeln und würzigem 
Punsch liegt in der Luft, die den Platz 
erfüllen. Lichterketten tauchen die be-
eindruckende Fassade des Rathauses 
in ein warmes, festliches Licht, das die 
Szenerie wie aus einem Wintermär-
chen erscheinen lässt.

Die Besucher erwartet nicht nur eine 
Vielzahl liebevoll dekorierter kleiner 
Stände, sondern auch imposante, me-
terweit aufgestellte Verkaufsflächen. 
Das Sortiment lässt keine Wünsche 

offen: von duftendem Lebkuchen über 
kunstvoll gefertigte Handarbeiten bis 
hin zu einzigartigen Geschenkideen, 
die jedes Weihnachtsherz höher schla-
gen lassen.

Direkt unter dem größten Weihnachts-
baum Wiens, einem beeindruckenden, 
34 Meter hohen und 80 Jahre alten 
Baum aus Rastenfeld im Waldviertel, 
findet man eine traditionelle Krippe. 
Die filigran gestaltete Szene zeigt die 
Geburt Jesu und lädt die Besucher ein, 
einen Moment innezuhalten und den 
spirituellen Kern des Weihnachtsfes-
tes zu erleben.
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Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz 
und der Adventmarkt beim Viktor-Adler-Markt

Das Weihnachtsdorf am Maria-The-
resien-Platz zählt zu den stimmungs-
vollsten Christkindlmärkten Wiens. 
Zwischen dem Kunsthistorischen und 
dem Naturhistorischen Museum ge-
legen und gegenüber dem Museums-
Quartier, begeistert es jedes Jahr mit 
imperialem Flair und einer einzigarti-
gen Atmosphäre.

Die liebevoll gestalteten Verkaufshüt-
ten rund um das Maria-Theresien-
Denkmal boten eine große Auswahl an 
Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, 

Souvenirs und originellen Geschen-
ken. Kulinarische Highlights wie duf-
tende Lebkuchen, herzhafte Schman-
kerl und wärmende Heißgetränke 
– von Glühwein bis Punsch – luden 
zum Genießen ein.

Blasmusik, Gospelchöre und Turm-
bläser sorgten für eine musikalisch 
untermalte Adventstimmung. Die 
festliche Beleuchtung und das histori-
sche Ambiente machten den Markt zu 
einem beliebten Treffpunkt in der Vor-
weihnachtszeit.

Auch für die kleinen Besucher gab es 
viel zu entdecken: Das Naturhistori-
sche Museum bot ein spezielles Kin-
derprogramm (ab 6 Jahren), während 
das Kunsthistorische Museum keine 
Altersbegrenzung hat. Ein besonderes 
Highlight war die Weihnachtswerkstatt 
am 24. Dezember von 10:30 bis 12 Uhr.

Übrigens: Die vielen festlich ge-
schmückten Weihnachtsbäume 
stammten aus Pögstall in Niederöster-
reich und tragen zur besonderen Stim-
mung des Marktes bei.
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Entlang der Favoritenstraße 
herrschte bis zum Heiligen Abend 

weihnachtliche Stimmung. Besonders 
der Adventmarkt beim Viktor-Adler-
Markt, der in dieser Form zuvor noch 
nie stattgefunden hatte, zog zahlreiche 
Besucher an. Rund um den Markt bis 
hin zur U-Bahn-Station Keplerplatz 
erleuchteten stimmungsvoll aufge-
hängte Lichterketten die Straße und 
luden ein, die Adventzeit gebührend 
zu feiern.

Langos und Punsch

Natürlich durfte auch für das leibliche 
Wohl gesorgt sein: Langos mit knusp-
rigem Teig, wärmender Punsch – ob 
mit oder ohne Alkohol – und Lebku-
chen für die Jüngeren oder Junggeblie-
benen waren nur einige der kulinari-
schen Highlights.

Neben den gemütlichen Gastrono-
mieständen bot der Markt auch eine 
vielfältige Auswahl an Plüschtiere, 
Glücksbringer, Kleidung und anderen 
kleinen Überraschungen. Ein Spazier-
gang entlang der festlich geschmück-
ten Straße versprach weihnachtliche 
Vorfreude für jeden, der vorbeikam.
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